
Piratenbucht:
• Stadt Freiburg

Sprachheilkindergarten:
• Staatliches Schulamt 

Freiburg
• Stadt Freiburg

Träger

Unterschiede zwischen der Piratenbucht und dem 
Sprachheilkindergarten



Einzugsgebiet

Piratenbucht:
• Stadtgebiet Freiburg

Sprachheilkindergarten:
• Stadtgebiet Freiburg 

und Gemeinden des 
Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald



Rahmen-
bedingungen

Piratenbucht:
• ganztägig geöffnet 

7.30 – 19.00 Uhr
• 27 Schließtage

Sprachheilkindergarten:
• 8.00 – 12.40 Uhr
• gebunden an die 

Schulferien



Konzept

Piratenbucht:
• Offenes 

Konzept/INFANS

Sprachheilkindergarten:
• 1 feste Gruppe
• Sprachtherapie im 

Gruppenalltag



Aufnahmekriterien

Piratenbucht:
• Auftrag nach dem 

Jugendhilfegesetz: 
Bildung, Erziehung, 
Betreuung

• Kinder ab 2 Jahren

Sprachheilkindergarten:
• Staatliches Schulamt 

Freiburg stellt 
sonderpädagogischen 
Bildungsanspruch im 
Bereich Sprache fest:  
sonderpädagogisches 
Gutachten

• Kinder ab 3 Jahren



Personal

Piratenbucht:
• 23 MitarbeiterInnen
 ErzieherInnen
 KinderpflegerInnen

Sprachheilkindergarten:
• 2 MitarbeiterInnen
 1 ErzieherIn
 1 SprachheilpädagogIn



Grundpfeiler des 
Kooperationsprozesses

• Offenheit
• Dialogbereitschaft
• Fragen stellen
• Entscheidungen und Bewährtes 

hinterfragen
• Konstruktive Kritik äußern
• Gegenseitiges Interesse an der jeweiligen 

Arbeitsweise
• Grundverständnis für das Konzept der 

anderen Einrichtung



Gemeinsamkeiten

• „unter einem Dach“
• Überschneidungen in der Tagesstruktur
• Feste und Angebote, die sich am 

Jahreskreis orientieren
• Freude mit Kindern zu arbeiten



Miteinander

• „singen, bewegen, sprechen“
• gemeinsame Gartenzeit
• „Kindertausch“
• Waldtage
• Ausflüge
• Feste


